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Wir�weisen�darauf�hin,�dass�Rundungsdifferenzen�zu�den�sich�mathematisch�genau�ergebenden�Werten�(Geldeinhei-

ten,�Prozentangaben�usw.)�auftreten�können.�
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An�die�Medizinisches�Versorgungszentrum�Landkreis�Lörrach�GmbH,�Lörrach�

1 Prüfungsauftrag 

In�der�Gesellschafterversammlung�am�3.�August�2017�der�

Medizinisches Versorgungszentrum Landkreis Lörrach GmbH, Lörrach, 

–�im�Folgenden�auch�kurz�„MVZ�GmbH“�oder�„Gesellschaft“�genannt�–�

sind�wir�zum�Abschlussprüfer�für�das�Geschäftsjahr�2017�gewählt�worden.�Die�Geschäftsfüh-

rung�hat�uns�demzufolge�den�Auftrag�erteilt,�den�Jahresabschluss�zum�31.�Dezember�2017�
unter�Einbeziehung�der�Buchführung�zu�prüfen.�

Auftragsgemäß�erstreckt�sich�die�Prüfung�weiterhin�auf�die�Ordnungsmäßigkeit�der�Ge-
schäftsführung�und�der�wirtschaftlichen�Verhältnisse�nach�§�53�Abs.�1�Nr.�1�und�2�Haushalts-
grundsätzegesetz�(HGrG).�

Dieser�Prüfungsbericht�wurde�nach�den�Grundsätzen�des�IDW�Prüfungsstandards�450�erstellt.�

Wir�bestätigen�gemäß�§�321�Abs.�4a�HGB,�dass�wir�bei�unserer�Abschlussprüfung�die�an-
wendbaren�Vorschriften�zur�Unabhängigkeit�beachtet�haben.�

Dem�Auftrag�liegen�die�als�Anlage�5�beigefügten�Allgemeinen�Auftragsbedingungen�für�Wirt-
schaftsprüfer�und�Wirtschaftsprüfungsgesellschaften�in�der�Fassung�vom�1.�Januar�2017�
zugrunde.�Unsere�Haftung�richtet�sich�nach�Nr.�9�der�Allgemeinen�Auftragsbedingungen.�Im�

Verhältnis�zu�Dritten�sind�Nr.�1�Abs.�2�und�Nr.�9�der�Allgemeinen�Auftragsbedingungen�maß-
gebend.�
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2 Entwicklungsbeeinträchtigende 

Tatsachen 

Die�Gesellschaft�weist�zum�31.�Dezember�2017�einen�nicht�durch�Eigenkapital�gedeckten�
Fehlbetrag�in�Höhe�von�TEUR�436�(i.�Vj.�TEUR�467)�aus�und�einen�Jahresüberschuss�von�

TEUR�31�(i.�Vj.�TEUR�31).��

Der�nicht�durch�Eigenkapital�gedeckte�Fehlbetrag�stellt�eine�die�Entwicklung�der�Gesellschaft�

beeinträchtigende�Tatsache�dar,�weil�aufgrund�des�mangelnden�Eigenkapitals�für�die�Kredite�
eine�erhöhte�Zinsbelastung�resultiert.�Die�Gesellschaft�selbst�wird�in�erster�Linie�durch�die��
Kliniken�des�Landkreises�Lörrach�GmbH,�Lörrach,�mittels�eines�langfristigen�Darlehens�finan-

ziert.�Die�Verbindlichkeiten�gegenüber�den�Kliniken�des�Landkreises�Lörrach�als�Muttergesell-
schaft�belaufen�sich�zum�31.�Dezember�2017�auf�TEUR�623�(i.�Vj.�TEUR�620).�Zum�Bilanzstich-
tag�weist�die�Gesellschaft�liquide�Mittel�in�Höhe�von�TEUR�169�(i.�Vj.�TEUR�161)�aus.�

Zur�Sicherung�der�Liquidität�hat�die�Gesellschafterin�mit�Datum�vom�19.�März�2014�eine�
Finanzierungszusage�bei�Unterdeckung�der�Finanzmittel�der�Gesellschaft�gegeben.�Damit�ist�

die�Liquidität�der�Gesellschaft�bei�Liquiditätsengpässen�gesichert,�sodass�bei�der�Bilanzierung�
und�Bewertung�von�der�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�auszugehen�ist.�

Zudem�wurde�der�Gesellschaft�von�den�Kliniken�des�Landkreises�Lörrach�GmbH,�Lörrach,�mit�
Datum�vom�8.�Februar�2013�eine�Rangrücktrittserklärung�auf�das�von�der�Gesellschafterin�
gewährte�Darlehen�in�Höhe�von�TEUR�600�erklärt.�

Zu�den�wirtschaftlichen�und�gesellschaftsrechtlichen�Grundlagen�der�Gesellschaft�verweisen�
wir�auf�die�Anlagen�2�und�3.�
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3 Durchführung der Prüfung 

3.1 Gegenstand der Prüfung 

Wir�haben�den�Jahresabschluss,�bestehend�aus�Bilanz,�Gewinn-�und�Verlustrechnung�sowie�

Anhang,�unter�Einbeziehung�der�Buchführung�der�Medizinisches�Versorgungszentrum�Land-
kreis�Lörrach�GmbH�für�das�zum�31.�Dezember�2017�endende�Geschäftsjahr�geprüft.�Die�
Geschäftsführung�der�Gesellschaft�ist�verantwortlich�für��

– die�Buchführung,��

– die�Aufstellung�des�Jahresabschlusses�nach�den�deutschen�handelsrechtlichen�Vorschrif-

ten�sowie��

– die�uns�erteilten�Aufklärungen�und�Nachweise.�

Unsere�Aufgabe�ist�es,�auf�der�Grundlage�unserer�Prüfung�ein�Urteil�über�den�Jahresabschluss�
abzugeben.�

Die�Prüfung�der�Einhaltung�anderer�gesetzlicher�Vorschriften�gehört�nur�insoweit�zu�den�

Aufgaben�der�Abschlussprüfung,�als�sich�aus�diesen�anderen�Vorschriften�üblicherweise�
Rückwirkungen�auf�den�Jahresabschluss�ergeben.�

Gemäß�§�317�Abs.�4a�HGB�hat�sich�eine�Abschlussprüfung�nicht�darauf�zu�erstrecken,�ob�der�
Fortbestand�der�Gesellschaft�oder�die�Wirksamkeit�und�Wirtschaftlichkeit�der�Geschäftsfüh-
rung�zugesichert�werden�kann.�

Die�Prüfung�erstreckte�sich�ferner�gemäß�§�53�Abs.�1�Nr.�1�und�2�HGrG�auf�die�Ordnungsmä-
ßigkeit�der�Geschäftsführung�und�der�wirtschaftlichen�Verhältnisse.�

Die�Gesellschaft�ist�gemäß�§�267�Abs.�1�HGB�eine�kleine�Kapitalgesellschaft.�Sie�hat�die�Auf-
stellungserleichterungen�des�§�264�Abs.�1�Satz�4�HGB�in�Anspruch�genommen�und�auf�die�

Aufstellung�des�Lageberichts�verzichtet.�

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 

Wir�haben�unsere�Jahresabschlussprüfung�nach�§�317�HGB�und�den�vom�Institut�der�Wirt-

schaftsprüfer�(IDW)�festgestellten�deutschen�Grundsätzen�ordnungsmäßiger�Abschlussprü-
fung�vorgenommen.�Ziel�unseres�risikoorientierten�Prüfungsansatzes�ist�es�sicherzustellen,�
dass�die�Aussagen�im�Jahresabschluss�der�Medizinisches�Versorgungszentrum�Landkreis�

Lörrach�GmbH�eine�verlässliche�Basis�für�die�Entscheidungen�der�Adressaten�bilden.�
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Ausgangspunkt�für�unsere�Prüfungsplanung�war�das�Verständnis�für�das�Geschäft�unseres�
Mandanten�sowie�die�Einschätzung�der�unternehmensspezifischen�Risiken�sowie�der�rech-

nungslegungsrelevanten�Prozesse�und�Kontrollen�der�Gesellschaft.�Wir�haben�unter�Berück-
sichtigung�des�Wesentlichkeitsgrundsatzes�die�Auswirkungen�auf�den�Jahresabschluss�beur-
teilt�und�als�Ergebnis�folgende�Schwerpunkte�unserer�Prüfung�festgelegt:�

– Prüfung�des�Prozesses�der�Jahresabschlusserstellung�

– Beurteilung�der�Angemessenheit�der�durch�die�Geschäftsführung�getroffenen�Annahme�

der�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�(Going�Concern�Prämisse)�

– Vollständigkeit�der�Verbindlichkeiten�gegenüber�dem�Gesellschafter�

– Periodenabgrenzung�der�Umsatzerlöse�

Das�interne�Kontrollsystem�der�Gesellschaft�ist�in�seinem�Umfang�an�die�geringe�Anzahl�und�
Komplexität�der�Geschäftsvorfälle�angepasst.�Wir�haben�uns�ausreichende�Kenntnisse�über�
die�Abwicklung�dieser�Geschäftsvorfälle�und�über�den�Umgang�der�Unternehmensleitung�mit�
den�Geschäftsrisiken�verschafft.�

Unsere�Prüfungshandlungen�umfassten�im�Wesentlichen�stichprobenweise�Einzelfallprüfun-
gen�und�die�analytische�Prüfung�von�Abschlussposten.�Wir�haben�auch�Bestätigungen�der�für�

die�Gesellschaft�tätigen�Rechtsanwälte,�Steuerberater�und�Kreditinstitute�eingeholt.�

Der�Prüfung�gemäß�§�53�HGrG�liegt�der�IDW�Prüfungsstandard�„Berichterstattung�über�die�

Erweiterung�der�Abschlussprüfung�nach�§�53�HGrG�(IDW�PS�720)“�zugrunde.�Wir�verweisen�
auf�unsere�Berichterstattung�in�Abschnitt�6.�

Abschließend�haben�wir�eine�Gesamtbeurteilung�der�Prüfungsergebnisse�sowie�des�Jahres-
abschlusses�vorgenommen.�Aufgrund�dieser�Gesamtbeurteilung�bildeten�wir�unser�Prüfungs-
urteil,�den�Bestätigungsvermerk.�Dieser�ist�neben�dem�Prüfungsbericht�Bestandteil�unserer�

Berichterstattung�über�die�durchgeführte�Prüfung.��

Wir�haben�die�Prüfung�(mit�Unterbrechungen)�in�den�Monaten�Februar�2018�und�März�2018�

bis�zum�29.�März�2017�durchgeführt.�Eine�Vorprüfung�haben�wir�im�Monat�November�2017�
vorgenommen.�

Alle�von�uns�erbetenen�Aufklärungen�und�Nachweise�sind�erteilt�worden.�Die�Geschäftsfüh-
rung hat�uns�die�Vollständigkeit�der�Buchführung�und�des�Jahresabschlusses�schriftlich�bestä-
tigt.�
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4 Feststellungen zur Rechnungslegung 

4.1 Buchführung und zugehörige Unterlagen 

Die�Bücher�der�Gesellschaft�sind�ordnungsmäßig�geführt.�Die�Belegfunktion�ist�erfüllt.�Die�

Buchführung�und�die�zugehörigen�Unterlagen�entsprechen�nach�unseren�Feststellungen�den�
gesetzlichen�Vorschriften.�

Im�Rahmen�unserer�Prüfung�haben�wir�festgestellt,�dass�die�von�der�Gesellschaft�getroffenen�
organisatorischen�und�technischen�Maßnahmen�geeignet�sind,�die�Sicherheit�der�verarbeite-
ten�rechnungslegungsrelevanten�Daten�und�IT-Systeme�zu�gewährleisten.�

4.2 Jahresabschluss 

Der�uns�zur�Prüfung�vorgelegte�Jahresabschluss�zum�31.�Dezember�2017�ist�ordnungsmäßig�
aus�den�Büchern�und�den�zugehörigen�Unterlagen�der�Gesellschaft�entwickelt�worden.�Die�

Eröffnungsbilanzwerte�wurden�ordnungsgemäß�aus�dem�Vorjahresabschluss�übernommen.�
Die�gesetzlichen�Vorschriften�zu�Ansatz,�Ausweis�und�Bewertung�sind�beachtet�worden.�

Die�Bilanz�und�die�Gewinn-�und�Verlustrechnung�sind�nach�den�deutschen�handelsrechtlichen�
Vorschriften�über�die�Rechnungslegung�von�Gesellschaften�mit�beschränkter�Haftung�ein-
schließlich�der�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�aufgestellt.�Der�Anhang�enthält�alle�

vorgeschriebenen�Angaben.�

Größenabhängige�Erleichterungen�des�§�288�HGB,�§�276�HGB�und�§�274a�HGB�wurden�

zutreffend�teilweise�in�Anspruch�genommen.�
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5 Stellungnahme zur Gesamtaussage des 

Jahresabschlusses 

5.1 Erläuterungen zur Gesamtaussage 

Die�allgemeinen�Bewertungsgrundlagen�sind�im�Anhang�der�Gesellschaft�(vgl.�Anlage�1.3)�

beschrieben.�

Bilanzierungs-�und�Bewertungswahlrechte�sowie�die�Nutzung�von�Ermessensspielräumen�

haben�bei�folgenden�Posten�des�Jahresabschlusses�wesentlichen�Einfluss�auf�die�Ver-
mögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�der�Gesellschaft:�

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Die�Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen�(und�damit�auch�die�Umsatzerlöse)�betref-
fen�im�Wesentlichen�Forderungen�aus�der�Abrechnung�der�Arztpraxen�mit�der�Kassenärzt-�

lichen�Verrechnungsstelle�(KV).�Die�Umsätze�des�vierten�Quartals�müssen�geschätzt�werden,�
da�die�Abrechnungen�erst�zeitversetzt,�nämlich�mit�einem�Verzug�von�ungefähr�einem�halben�
Jahr,�durch�die�KVS�vorgenommen�werden.�

5.2 Feststellung zur Gesamtaussage des Jahres-

abschlusses 

In�Gesamtwürdigung�der�zuvor�beschriebenen�Bewertungsgrundlagen�sind�wir�der�Überzeu-
gung,�dass�der�Jahresabschluss�unter�Beachtung�der�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchfüh-

rung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�entsprechendes�Bild�der�Vermögens-,�Finanz-�und�
Ertragslage�der�Gesellschaft�vermittelt.�
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6 Feststellungen aus Erweiterungen des 

Prüfungsauftrags 

Die�im�Gesetz�und�in�dem�einschlägigen�IDW�Prüfungsstandard�PS�720�geforderten�Angaben�
zur�Prüfung�der�Ordnungsmäßigkeit�der�Geschäftsführung�und�der�wirtschaftlichen�Verhält-

nisse�haben�wir�in�Anlage�4�zusammengestellt.�

Nach�unserer�Beurteilung�wurden�die�Geschäfte�mit�der�erforderlichen�Sorgfalt�und�in�Über-

einstimmung�mit�den�einschlägigen�handelsrechtlichen�Vorschriften,�den�Bestimmungen�des�
Gesellschaftsvertrags�und�der�Geschäftsordnung�für�die�Geschäftsführung�geführt.�

Unsere�Prüfung�hat�keine�Anhaltspunkte�ergeben,�die�nach�unserer�Auffassung�Zweifel�an�der�
Ordnungsmäßigkeit�der�Geschäftsführung�begründen�könnten.�

Ferner�hat�die�Prüfung�der�wirtschaftlichen�Verhältnisse�nach�unserer�Beurteilung�mit�Aus-
nahme�des�nicht�durch�Eigenkapital�gedeckten�Fehlbetrags,�der�aus�den�Verlusten�der�Vorjah-
re�resultiert,�keinen�Anlass�zu�Beanstandungen�ergeben.�

�
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7 Bestätigungsvermerk 

Den�uneingeschränkten�Bestätigungsvermerk�haben�wir�wie�folgt�erteilt:�
�

�

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

An�die�Medizinisches�Versorgungszentrum�Landkreis�Lörrach�GmbH,�Lörrach�

Wir�haben�den�Jahresabschluss�–�bestehend�aus�Bilanz,�Gewinn-�und�Verlustrechnung�sowie�
Anhang�–�unter�Einbeziehung�der�Buchführung�der�Medizinisches�Versorgungszentrum�Land-

kreis�Lörrach�GmbH,�Lörrach,�für�das�Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�bis�31.�Dezember�2017�
geprüft.�Die�Buchführung�und�die�Aufstellung�des�Jahresabschlusses�nach�den�deutschen�
handelsrechtlichen�Vorschriften�liegen�in�der�Verantwortung�der�Geschäftsführung�der�Gesell-

schaft.�Unsere�Aufgabe�ist�es,�auf�der�Grundlage�der�von�uns�durchgeführten�Prüfung�eine�
Beurteilung�über�den�Jahresabschluss�unter�Einbeziehung�der�Buchführung�abzugeben.�

Wir�haben�unsere�Jahresabschlussprüfung�nach�§�317�HGB�unter�Beachtung�der�vom�Institut�
der�Wirtschaftsprüfer�(IDW)�festgestellten�deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Ab-
schlussprüfung�vorgenommen.�Danach�ist�die�Prüfung�so�zu�planen�und�durchzuführen,�dass�

Unrichtigkeiten�und�Verstöße,�die�sich�auf�die�Darstellung�des�durch�den�Jahresabschluss�
unter�Beachtung�der�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�vermittelten�Bildes�der�
Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�wesentlich�auswirken,�mit�hinreichender�Sicherheit�

erkannt�werden.�Bei�der�Festlegung�der�Prüfungshandlungen�werden�die�Kenntnisse�über�die�
Geschäftstätigkeit�und�über�das�wirtschaftliche�und�rechtliche�Umfeld�der�Gesellschaft�sowie�
die�Erwartungen�über�mögliche�Fehler�berücksichtigt.�Im�Rahmen�der�Prüfung�werden�die�

Wirksamkeit�des�rechnungslegungsbezogenen�internen�Kontrollsystems�sowie�Nachweise�für�
die�Angaben�in�Buchführung�und�Jahresabschluss�überwiegend�auf�der�Basis�von�Stichproben�
beurteilt.�Die�Prüfung�umfasst�die�Beurteilung�der�angewandten�Bilanzierungsgrundsätze�und�

der�wesentlichen�Einschätzungen�der�Geschäftsführung�sowie�die�Würdigung�der�Gesamt-
darstellung�des�Jahresabschlusses.�Wir�sind�der�Auffassung,�dass�unsere�Prüfung�eine�hinrei-
chend�sichere�Grundlage�für�unsere�Beurteilung�bildet.�

Unsere�Prüfung�hat�zu�keinen�Einwendungen�geführt.��
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Nach�unserer�Beurteilung�aufgrund�der�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Erkenntnisse�entspricht�
der�Jahresabschluss�den�gesetzlichen�Vorschriften�und�vermittelt�unter�Beachtung�der�Grund-

sätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�entsprechendes�Bild�
der�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�der�Gesellschaft.�

�

� �

Freiburg�im�Breisgau,�den�29.�März�2018� � �

KPMG�AG�
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft��

�

� �
Wildermuth�
Wirtschaftsprüfer�

Schlitzer�
Wirtschaftsprüfer�

�
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Anlage 1 

Jahresabschluss 

zum 31. Dezember 2017 

1.1 Bilanz 

1.2 Gewinn- und Verlustrechnung 

1.3 Anhang 



Medizinisches Versorgungszentrum

Landkreis Lörrach GmbH, Lörrach

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 48.953,45 6.986,24

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 700,00 4.000,00

II. Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 24.446,50 32.526,05

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 230,76 282,04

3. Sonstige Vermögensgegenstände 321,30 24.998,56 0,00 32.808,09

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

und Schecks 169.420,07 160.585,34

195.118,63 197.393,43

C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.118,14 321,30

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 435.610,98 467.070,48

685.801,20 671.771,45

31.12.2017 31.12.2016



P a s s i v a

31.12.2017 31.12.2016

EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

II. Kapitalrücklage 400.000,00 400.000,00

III. Verlustvortrag 892.070,48 922.661,57

IV. Jahresüberschuss 31.459,50 30.591,09

-435.610,98 -467.070,48

V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 435.610,98 467.070,48

0,00 0,00

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 3.975,00 4.975,00

C. Verbindlichkeiten

1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 55.800,00 44.700,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 294,42 0,00

3. Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter 622.560,07 619.806,40

4. Sonstige Verbindlichkeiten 3.171,71 2.290,05

– davon aus Steuern 

   EUR 2.463,02 (i. Vj. EUR 2.257,55) –

– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 

   EUR 196,17 (i. Vj. EUR 0,00) –

681.826,20 666.796,45

685.801,20 671.771,45





Medizinisches Versorgungszentrum

Landkreis Lörrach GmbH, Lörrach

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

EUR EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 328.996,82 309.996,33

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.459,16 63,47

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 29.124,03 23.721,91

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.254,70 43.378,73 30.595,38 54.317,29

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 165.999,72 149.203,26

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 28.697,02 194.696,74 23.397,49 172.600,75

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6.058,73 4.935,45

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 48.873,98 41.685,66

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   11,70 70,44

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.000,00 6.000,00

– davon an verbundene Unternehmen EUR 6.000,00 

   (i. Vj. EUR 6.000,00) –

9. Ergebnis nach Steuern 31.459,50 30.591,09

10. Jahresüberschuss 31.459,50 30.591,09

2017 2016
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Medizinisches Versorgungszentrum Landkreis Lörrach GmbH, Lörrach 

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 

 

Anhang  

Die Medizinisches Versorgungszentrum Landkreis Lörrach GmbH mit Sitz in Lörrach wird 

beim Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg im Breisgau unter der Nummer HRB 

704474 geführt. 

Allgemeine Hinweise 

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a Abs. 1 HGB. Der 

Jahresabschluss wird nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften unter 

Beachtung der Regelungen des GmbHG aufgestellt. Gesellschafter ist die Kliniken des 

Landkreises Lörrach GmbH, Lörrach.  

Trotz einer bestehenden bilanziellen Überschuldung wird bei der Bewertung von der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Zur Sicherung der 

Unternehmensfortführung wurde zum einen mit dem Gesellschafter Kliniken des 

Landkreises Lörrach GmbH, Lörrach, eine Rangrücktrittserklärung abgeschlossen, die 

den zum Bilanzstichtag bestehenden „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ 

abdeckt. Zum anderen wurde der Gesellschaft eine Finanzierungszusage von den 

Kliniken des Landkreises Lörrach garantiert, welche zu jeder Zeit die Liquidität der 

Gesellschaft sicherstellt. 

Entsprechend § 3 des Gesellschaftsvertrages verfolgt die Gesellschaft ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "steuerbegünstigte Zwecke" 

der Abgabenordnung. 
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Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. 

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der einzelnen Vermögensgegenstände 

enthalten auch die nach den § 15 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 4 Nr. 16 UStG nicht abziehbaren 

Vorsteuern. 

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um 

planmäßige Abschreibungen, bilanziert. Die Nutzungsdauern werden grundsätzlich nach 

der linearen Methode unter analoger Verwendung der steuerlichen Abschreibungstabellen 

festgesetzt. Geringwertige Anlagegüter bis EUR 150 werden im Jahr des Zugangs in 

voller Höhe abgeschrieben und als Abgang gezeigt. Anlagegüter von mehr als EUR 150 

bis EUR 1.000 werden im Zugangsjahr in einen Sammelposten eingestellt und über fünf 

Jahre abgeschrieben. 

Die Vorräte sind mit einem Festwert angesetzt. Dieser blieb seit 31. Dezember 2014 für 

drei Jahre unverändert und wurde zum 31. Dezember 2017 angepasst. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nominalwert 

angesetzt. Risiken im Forderungsbestand waren nicht zu berücksichtigen. 

Die liquiden Mittel werden zum Nennbetrag angesetzt. 

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen 

Erfüllungsbetrags angesetzt worden und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und 

ungewissen Verbindlichkeiten. 

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr 

weitestgehend unverändert. 
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Erläuterungen zur Bilanz 

Wie im letzten Jahr wurde die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr.1 HGB in Anspruch 

genommen. 

Die Vorräte sind mit einem Festwert in Höhe von EUR 700 angesetzt (Vorjahr: 

EUR 4.000). 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu 

einem Jahr.  

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000 und ist vollständig eingezahlt. 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die 

Jahresabschlussprüfung. 

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe 

von EUR 294. Sie sind innerhalb eines Jahres fällig.  

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter 

in Höhe von EUR 622.560,07 (Vorjahr: EUR 619.806) enthalten Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 22.560,77, die innerhalb eines Jahres fällig 

sind. Die restlichen EUR 600.000 sind Darlehensverbindlichkeiten, für die der 

Gesellschafter mit Vereinbarung vom 8. Februar 2013 einen Rangrücktritt eingeräumt hat. 

Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt voraussichtlich erst nach Ablauf einer Frist von 

fünf Jahren. 

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und 

betreffen Steuerverbindlichkeiten in Höhe von EUR 2.463 (Vorjahr: EUR 2.258) sowie 

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 196  

(Vorjahr: EUR 0). 
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Sonstige Angaben 

Im Geschäftsjahr 2017 waren durchschnittlich 3 Mitarbeiter (Angestellte) beschäftigt. 

Alleiniger Gesellschafter ist die Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH. Der Gesell-

schafter hat der Gesellschaft ein Darlehen von EUR 600.000 gewährt. Die Verzinsung des 

Darlehens erfolgt mit 1% p.a. 

Zur Vermeidung einer Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne wurde mit dem 

Gesellschafter eine Rangrücktrittsvereinbarung über das Darlehen in Höhe von insgesamt 

EUR 600.000 abgeschlossen. 

Die alleinige Geschäftsführung hat im Geschäftsjahr 2017 Herr Armin Müller wahr-

genommen. 

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 860.611 auf neue 

Rechnung vorzutragen. 

Die Gesellschaft ist grundsätzlich gem. § 290 HGB in den Konzernabschluss der Mutter-

gesellschaft, die Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH, Lörrach, einzubeziehen. Infolge 

der Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift gemäß § 290 Abs. 5 HGB i.V. mit § 296 

Abs. 2 HGB wurde von Seiten der Muttergesellschaft auf die Aufstellung eines 

Konzernabschlusses verzichtet. 

Lörrach, den 29. März 2018 

Medizinisches Versorgungszentrum Landkreis Lörrach GmbH 

 
Armin Müller 
Geschäftsführer 



�
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Wirtschaftliche Grundlagen 

Tätigkeitsgebiet Die�Gesellschaft�hat�ihre�Geschäftstätigkeit�als�Medizini-

sches�Versorgungszentrum�am�13.�Oktober�2009�aufge-

nommen.�

Geschäftsräume Die�Gesellschaft�verfügt�nicht�über�Grundbesitz.�Die�Ge-

schäftstätigkeit�wird�in�angemieteten�Räumen�ausgeübt.�

Personal Im�Geschäftsjahr�2017�waren�durchschnittlich�drei�Mitar-

beiter�(Angestellte)�beschäftigt.�

Wichtige Verträge – Das�Rechnungs-�und�Personalwesen�der�Gesellschaft�

wird�mit�Dienstleistungsvertrag�vom�21.�Januar�

2011�durch�die�Klinken�des�Landkreises�

Lörrach�GmbH�wahrgenommen�und�über�eine�Umlage�

an�die�Gesellschaft�weiterbelastet.�

– Die�Finanzierung�der�Gesellschaft�wird�im�Wesentli-

chen�durch�ein�Darlehen�des�Gesellschafters�über�

TEUR�600�gewährleistet.�Mit�Vereinbarung�vom�

8.�Februar�2013�ist�die�Gesellschafterin�mit�ihrem�

Rückzahlungsanspruch�hinter�die�in�§�39�Abs.�1�Nr.�1�

bis�5�InsO�bezeichneten�Forderungen�zurückgetreten.�

�





�
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Gesellschaftsrechtliche Grundlagen 

Gründung Die�Gesellschaft�wurde�am�13.�Oktober�2009�gegründet.�

Firma Medizinisches�Versorgungszentrum�Landkreis�

Lörrach�GmbH�

Sitz Lörrach�

Gesellschaftsvertrag Der�Gesellschaftsvertrag�in�der�derzeit�gültigen�Fassung�

datiert�vom�20.�Oktober�2011.�

Handelsregister Die�Gesellschaft�ist�im�Handelsregister�von�Freiburg�im�

Breisgau�unter�HRB�Nr.�704474�eingetragen.�Der�letzte�

uns�vorliegende�Auszug�datiert�vom�12.Februar�2018.�

Gegenstand Die�Gründung�und�der�Betrieb�eines�medizinischen�Ver-

sorgungszentrums�i.�S.�d.�§�95�SGB�V�zur�Erbringung�aller�

hiernach�zulässigen�ärztlichen�und�nichtärztlichen�Leistun-

gen�und�aller�hiermit�im�Zusammenhang�stehenden�Tätig-

keiten�sowie�die�Bildung�von�Kooperationen�mit�ambulan-

ten�und�stationären�Leistungserbringern�in�der�Kranken-

hausbehandlung�und�der�Vorsorge�und�Rehabilitation�und�

nichtärztlichen�Leistungserbringern�im�Bereich�des�Ge-

sundheitswesens�einschließlich�des�Angebots�und�der�

Durchführung�neuer�ärztlicher�Versorgungsformen,�wie�die�

integrierte�Versorgung.�

Die�Versorgung�der�Bevölkerung�mit�ambulanten�ärztli-

chen�Leistungen�durch�Bereitstellung�eines�Medizinischen�

Versorgungszentrums�im�Sinne�des�§�95�SGB�V.�

Geschäftsjahr Kalenderjahr�

Stammkapital EUR�25.000,00�

Gewinnverwendungs- 

vorschlag 

Die�Geschäftsführung�wird�der�Gesellschafterversamm-

lung�vorschlagen,�den�zum�31.�Dezember�2017�ausgewie-

senen�Jahresüberschuss�zusammen�mit�dem�bestehen-

den�Verlustvortrag�von�zusammen�EUR�860.610,98�auf�

neue�Rechnung�vorzutragen.�

Vorjahresabschluss In�der�Gesellschafterversammlung�am�18.�Dezember�2017�

ist�

(1) der�von�der�Geschäftsführung�aufgestellte,�von�uns�

geprüfte�und�mit�dem�uneingeschränkten�Bestäti-

gungsvermerk�versehene�Jahresabschluss�zum�

31.�Dezember�2016�vorgelegt�und�festgestellt�wor-

den;�

(2) beschlossen�worden,�den�zum�31.�Dezember�2016�

ausgewiesenen�Bilanzverlust�von�EUR�892.070,48�auf�

neue�Rechnung�vorzutragen.�



�
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Größe der Gesellschaft Die�Gesellschaft�ist�i.�S.�d.�§�267a�Abs.�1�HGB�eine�

Kleinstkapitalgesellschaft.�

Verbundene Unternehmen Alleiniger�Gesellschafter�ist�die�Kliniken�des�Landkreises�

Lörrach�GmbH,�Lörrach.�

Geschäftsführer Die�Mitglieder�der�Geschäftsführung�sind�im�Anhang�der�

Gesellschaft�(Anlage�1.3)�aufgeführt.�

Steuerliche Verhältnisse Die�Gesellschaft�ist�nach�§�4�Nr.�14�und�Nr.�16�UStG�von�

der�Umsatzsteuer�befreit.�Die�Befreiung�von�der�Umsatz-

steuer�hat�zur�Folge,�dass�gemäß�§�15�Abs.�2�UStG�die�in�

Rechnung�gestellte�Umsatzsteuer�(Vorsteuer)�nicht�ab-

zugsfähig�ist�und�somit�einen�Bestandteil�der�Anschaf-

fungskosten�bzw.�Aufwendungen�bildet.�

Die�Gesellschaft�ist�selbstlos�tätig�und�verfolgt�ausschließ-

lich�und�unmittelbar�gemeinnützige�Zwecke�im�Sinne�des�

Abschnitts�„steuerbegünstigte�Zwecke“�der�Abgabenord-

nung.�

� �

�
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Fragenkatalog zur Prüfung nach  

§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Ge-
schäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organ-
bezüge 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für 

die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus 

schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- 

sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Rege-

lungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

Organe�der�Gesellschaft�sind�gemäß�§�6�des�Gesellschaftsvertrags�die�Gesellschafterver-
sammlung�und�die�Geschäftsführung.�

Die�Zuständigkeiten�der�Gesellschafterversammlung�regelt�§�8�des�Gesellschaftsvertrags.�

Die�Geschäftsführung�bestand�im�Geschäftsjahr�2017�aus�einem�Geschäftsführer.�In�§�9�des�
Gesellschaftsvertrags�werden�Geschäftsführung�und�Vertretung�der�Gesellschaft�geregelt.�
Eine�Geschäftsanweisung�für�den�Geschäftsführer�wurde�bisher�auskunftsgemäß�nicht�er-

stellt.�

Die�Zusammensetzung�und�die�Tätigkeit�der�Organe�basiert�auf�den�Rechtsvorschriften�und�

den�Vorschriften�des�Gesellschaftsvertrags.�

Die�Verteilung�der�Aufgaben�in�den�Entscheidungsprozessen�der�Geschäftsführung�ist�sachge-

recht.�

Der�Geschäftsführer�der�Kliniken�des�Landkreises�Lörrach�GmbH�ist�gleichzeitig�Geschäftsfüh-

rer�der�MVZ�GmbH,�sodass�Entscheidungsprozesse�der�gesetzlichen�Vertreter�miteinander�
abgestimmt�werden�können.�

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wur-

den Niederschriften hierüber erstellt? 

Im�Berichtsjahr�fanden�zwei�ordentliche�Gesellschafterversammlungen�statt.�Entsprechende�
Niederschriften�wurden�erstellt.�



�

�

�

� MVZ�GmbH�|�Prüfungsbericht�31.12.2017�|�86.001541-1545829�|�Anlage 4/2�

  

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 

AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

Die�Geschäftsleitung�ist�seit�2014�Mitglied�im�Verwaltungsrat�der�Ev.�Diakonissenanstalt�
Karlsruhe-Rüppurr.�Diese�wurde�zum�31.12.2017�beendet.�

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) in-

dividualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach 

Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreiz-

wirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

Die�Bezüge�der�Geschäftsführung�werden�im�Anhang�unter�Anwendung�der�größenabhängi-
gen�Erleichterung�gemäß�§�288�Abs.�1�HGB�nicht�ausgewiesen.�Weiterhin�erübrigt�sich�die�
Angabe�auch�dadurch,�dass�die�Gesellschaft�selbst�keine�Vergütung�an�den�Geschäftsführer�
zahlt.�

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisations-

plan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungs-

befugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

Entsprechend�den�Bedürfnissen�des�MVZ�gibt�es�ein�Organigramm.�Es�wird�bei�Bedarf�aktuali-
siert.�Aus�diesem�Organisationsplan�werden�Aufbau�und�Arbeitsbereiche�ersichtlich.�Die�

Strukturen�der�Organisation�der�Verwaltung�im�Unternehmen�selber�sind�übersichtlich,�da�auf-
grund�der�Personenidentität�des�Geschäftsführers�mit�dem�der�Gesellschafterin�und�der�Aus-
lagerung�der�wesentlichen�Verwaltungsaufgaben�auf�die�Gesellschafterin�(z.�B.�Buchführung)�

sich�die�Organisation�dieser�Aufgaben�an�die�der�Gesellschafterin�anlehnt,�die�einen�dokumen-
tierten�Organisationsaufbau�hat.�

Der�Gesellschaftsvertrag�regelt�die�Aufgabenbereiche�der�Geschäftsführung.�Uns�sind�keine�
Vorkommnisse�bekannt�geworden,�bei�welchen�nicht�entsprechend�den�Vorgaben�gehandelt�
wurde.�

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfah-

ren wird? 

Im�Rahmen�unserer�Prüfung�haben�sich�keine�derartigen�Anhaltspunkte�ergeben.�
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c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und do-

kumentiert? 

Eine�schriftliche�Dokumentation�zur�Korruptionsprävention�liegt�nicht�vor.�Die�Verwaltung�wird�
im�Wesentlichen�durch�die�Mitarbeiter�der�Gesellschafterin�übernommen,�sodass�die�Rege-

lungen�zur�Korruptionsprävention�von�dieser�gelten.�Zu�nennen�sind�hier�Grundsätze�wie�Vier-
Augen-Prinzip,�keine�Auszahlung�ohne�Beleg�sowie�Einkauf�über�Einkaufsgemeinschaften.��

Die�Prüfung�der�Angemessenheit�oder�Wirksamkeit�der�eingerichteten�Maßnahmen�war�nicht�
Gegenstand�unseres�Prüfungsauftrags.��

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei-

dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personal-

wesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass 

diese nicht eingehalten werden? 

Der�Gesellschaftsvertrag�beinhaltet�Regelungen�im�Zusammenhang�mit�wesentlichen�Ent-
scheidungsprozessen,�wie�zum�Beispiel�Entscheidungen�zu�Investitionen,�zur�Kreditaufnahme�

und�-gewährung,�zum�Erwerb,�Veräußerung�oder�Belastung�von�Grundstücken�sowie�zum�Ab-
schluss�von�Dienstverträgen,�die�gemäß�§�8�des�Gesellschaftsvertrags�durch�die�Gesellschaf-
terversammlung�zu�treffen�sind.�Durch�die�enge�Einbindung�der�Verwaltung�in�die�der�Gesell-

schafterin�und�der�Personenidentität�des�Geschäftsführers�gelten�auch�die�dort�existierenden�
Richtlinien.�

Im�Rahmen�unserer�Prüfung�sind�uns�keine�Verstöße�bekannt�geworden.�

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksver-

waltung, EDV)? 

Es�besteht�eine�zentrale�Vertragsverwaltung,�die�beim�Leiter�Controlling�der�Gesellschafterin�
angesiedelt�ist.�Dort�werden�auch�die�Verträge�der�MVZ�GmbH�mit�einbezogen.�Die�Einzelhei-

ten�der�jeweiligen�Verträge�haben�die�einzelnen�Verantwortlichen�der�jeweiligen�Ressorts�zu�
verwalten,�zu�aktualisieren�und�zu�überwachen.�In�den�jeweiligen�Aufstellungen�werden�Anga-
ben�wie�Vertragsverantwortliche,�Abschlussdatum,�Auslaufdatum�und�ähnliches�gepflegt.�Ein�

spezielles�Verwaltungssystem�mit�automatischen�Benachrichtigungen�beispielsweise�über�
auslaufende�Fristen�besteht�nicht,�die�Einhaltung�unterliegt�daher�der�Verantwortung�der�je-
weiligen�Ressortverantwortlichen.�
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informa- 
tionssystem und Controlling 

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-

schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projek-

ten – den Bedürfnissen des Unternehmens? 

Gemäß�§�11�des�Gesellschaftsvertrags�erstellt�die�Geschäftsführung�jährlich�einen�Wirt-
schaftsplan,�der�sich�mindestens�aus�Erfolgs-�und�Vermögensplan�sowie�aus�dem�Stellenplan�
zusammensetzt.�Der�Wirtschaftsführung�ist�eine�fünfjährige�Erfolgs-�und�Finanzplanung�zu-
grunde�zu�legen.�

Aufgrund�der�hohen�Verlustvorträge�ist�das�Planungswesen�mit�besonderer�Sorgfalt�durchzu-
führen.�

Uns�sind�keine�Anzeichen�dafür�bekannt�geworden,�dass�das�Planungswesen�und�der�Pla-
nungshorizont�den�Bedürfnissen�der�Gesellschaft�nicht�entsprechen.�

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

Soweit�sich�wesentliche�Abweichungen�ergeben,�werden�sie�in�den�quartalsweisen�Wirt-
schaftsberichten�(=�Hochrechnungen)�sowie�in�der�Budget-�und�Erlöskontrolle�analysiert�und�
regelmäßig�mit�den�Verantwortlichen�besprochen�und�analysiert.�

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und 

den besonderen Anforderungen des Unternehmens? 

Gemäß�dem�am�21.�Januar�2011�abgeschlossenen�Dienstleistungsvertrag�wird�die�Personal-
verwaltung,�die�Lohn-�und�Finanzbuchhaltung,�das�Controlling�sowie�der�Bereich�Prüfservice�
von�der�Gesellschafterin�Kliniken�des�Landkreises�Lörrach�GmbH,�Lörrach,�erbracht.�Diese�
setzt�für�Finanzbuchhaltung�und�Controlling�die�Anwendungssoftware�SAP/R3�ein.�

Im�Rahmen�unserer�Prüfung�haben�wir�keine�Feststellungen�getroffen,�dass�die�verfahrens-
übergreifende�Organisation�der�Datenverarbeitung�im�Rechnungswesen�nicht�den�gesetzli-

chen�Vorschriften�und�anerkannten�Regeln�entspricht�und�nicht�entsprechend�verfahren�wird.��

Das�Rechnungswesen�entspricht�nach�unserer�Einschätzung�den�Anforderungen,�die�hinsicht-

lich�der�Größe�und�der�Komplexität�der�Gesellschaft�erforderlich�sind.�Eine�Kostenrechnung�ist�
durch�das�Programmpaket�SAP/R3�eingerichtet.�

Die�Gesellschaft�benutzt,�in�Anlehnung�an�die�Gesellschafterin,�den�KHBV-Kontenrahmen,�den�
sie�dann�in�die�HGB-Gliederung�überführt.�
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liqui-

ditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Die�Liquiditätsüberwachung�wird�durch�die�Finanzbuchhaltung�und�Geschäftsführung�(in�Per-
sonenidentität)�der�Gesellschafterin�vollzogen,�indem�eine�tägliche�Meldung�der�Kontenüber-

sichten�vorgenommen�wird.�Bei�kurzfristigem�Liquiditätsbedarf�wird�auf�die�Kliniken�des�Land-
kreises�Lörrach�GmbH�zurückgegriffen.�

Aufgrund�der�anhaltenden�Verlustsituation�der�Gesellschaft�ist�die�Liquiditätskontrolle�von�ho-
her�Bedeutung.�Die�Geschäftsführung�ist�sich�dessen�bewusst�und�hat�zur�Sicherung�der�Li-
quidität�von�der�Gesellschafterin�in�2013�eine�Finanzierungszusage�erhalten,�die�im�Falle�eines�

Liquiditätsengpasses�das�Bereitstellen�von�Finanzmitteln�zusichert.�

Für�die�Aufnahme�und�Gewährung�von�Darlehen�außerhalb�des�Wirtschaftsplans�ist�gemäß�

§�8�des�Gesellschaftsvertrags�die�Gesellschafterversammlung�zuständig.�

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben 

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehal-

ten worden sind? 

Gemäß�einer�mit�der�Sparkasse�Lörrach-Rheinfelden�getroffenen�Vereinbarung�kann�der�ge-
währte�Kreditrahmen�für�bestehende�Guthaben�und�Kredite�der�einzelnen�Häuser�gegenseitig�
aufgerechnet�werden.�Kurzfristige�Dispositionen�können�über�das�Online-Banking-Verfahren�
durch�die�Gesellschafterin�vorgenommen�werden,�die�das�Geld�dann�zur�Verfügung�stellt.�An-

haltspunkte�dafür,�dass�die�Regelungen�hierzu�nicht�eingehalten�werden,�haben�sich�im�Rah-
men�unserer�Prüfung�nicht�ergeben.�

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt wer-

den? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forde-

rungen zeitnah und effektiv eingezogen werden? 

Die�Abrechnungen�mit�Privatpatienten�erfolgen�wöchentlich.�Die�Abrechnung�der�ambulanten�
GKV�Patienten�erfolgt�einmal�im�Quartal,�zudem�erhält�die�Gesellschaft�monatliche�Abschlags-
zahlungen.�Da�der�größte�Teil�der�Forderungen�gegenüber�den�gesetzlichen�Krankenkassen�

besteht,�ist�das�Ausfallrisiko�entsprechend�gering.�Das�Mahnwesen�erfolgt�daher�nur�einzel-
fallbezogen.�

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um-

fasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Es�besteht�ein�Controlling�bei�der�Gesellschafterin,�das�alle�wesentlichen�Unternehmensberei-
che�umfasst�und�die�Geschäftsführung�regelmäßig�über�alle�entscheidungsrelevanten�Berei-
che�in�Kenntnis�setzt.�Die�Geschäftsführung�überwacht�aufgrund�der�angespannten�Lage�die�
Situation�der�Gesellschaft�in�besonderem�Maße.�
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Unsere�Prüfung�hat�keine�Anhaltspunkte�darüber�aufgedeckt,�dass�das�Controlling�nicht�den�
Anforderungen�entspricht.�

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa-

chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche 

Beteiligung besteht? 

Es�gibt�keine�Tochterunternehmen.�

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert 

und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig 

erkannt werden können? 

Die�Geschäftsführung�hat�eine�Risikoanalyse�und�-bewertung�für�die�wesentlichen�betriebli-
chen�Prozesse�und�Funktionsbereiche�sowie�für�sonstige�Umfeld-�und�Branchenrisiken�durch-
geführt�und�anhand�einer�Risikomatrix�dokumentiert.�Diese�Risiken�werden�fortlaufend�ver-

folgt.�Soweit�diese�Risiken�wesentlichen�Einfluss�auf�die�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�
haben�könnten,�werden�hierüber�Ausführungen�in�den�internen�Lageberichten�oder�bei�Auf-
sichtsratssitzungen�gemacht.��

Es�werden�monatlich�interne�Lageberichte�an�die�Geschäftsführung�erstellt,�die�alle�relevanten�
betriebswirtschaftlichen�Daten�beinhalten,�sodass�bestandsgefährdende�Risiken�rechtzeitig�

erkannt�werden�können.�Weiterhin�erscheint�die�Geschäftsleitung�auch�aufgrund�der�geringen�
Größe�der�Gesellschaft�über�alle�wesentlichen�Vorgänge�gut�informiert,�sodass�Frühwarnsig-
nale�rechtzeitig�erkannt�werden�können.�

Es�besteht�ein�entwicklungsbeeinträchtigendes�Risiko�aufgrund�der�anhaltenden�Verlustsitua-
tion,�welches�rechtzeitig�erkannt�wurde�und�gegen�das�geeignete�Maßnahmen�ergriffen�wur-

den�(Rangrücktritt�der�Gesellschafterin�zur�Vermeidung�einer�insolvenzrechtlichen�Überschul-
dung�und�Finanzierungszusage�zur�Sicherung�der�Liquidität).�Dieses�Risiko�ist�weiterhin�genau�
zu�beobachten,�was�unserer�Einschätzung�nach�von�der�Geschäftsführung�auch�getan�wird.�

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Ha-

ben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

Um�den�identifizierbaren�bestandsgefährdenden�Risiken�begegnen�zu�können,�erscheinen�die�
getroffenen�Maßnahmen�als�geeignet.�Anhaltspunkte,�dass�die�Maßnahmen�nicht�durchge-
führt�wurden,�haben�sich�nicht�ergeben.�
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c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

Die�Dokumentation�erfolgt�anhand�einer�Risikomatrix.�

d)  Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit 

dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen 

abgestimmt und angepasst? 

Offensichtlicher�Anpassungsbedarf�besteht�momentan�nicht,�die�kritische�Lage�der�Gesell-
schaft�erscheint�der�Geschäftsleitung�hinreichend�bewusst�zu�sein.�Auf�sich�ändernde�Rah-
menbedingungen�wurde�bisher�entsprechend�reagiert.�

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, 
Optionen und Derivate 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzin-

strumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schrift-

lich festgelegt? Dazu gehört: 

– Welche�Produkte/Instrumente�dürfen�eingesetzt�werden?�

– Mit�welchen�Partnern�dürfen�die�Produkte/Instrumente�bis�zu�welchen�Beträgen�eingesetzt�
werden?�

– Wie�werden�die�Bewertungseinheiten�definiert�und�dokumentiert�und�in�welchem�Umfang�

dürfen�offene�Posten�entstehen?�

– Sind�die�Hedge-Strategien�beschrieben,�z.�B.�ob�bestimmte�Strategien�ausschließlich�zuläs-
sig�sind�bzw.�bestimmte�Strategien�nicht�durchgeführt�werden�dürfen�(z.�B.�antizipatives�
Hedging)?�

Da�sich�das�Wirken�der�Gesellschaft�auf�gemeinnützige�Zwecke�konzentriert�und�die�Ge-
schäftsführung�keine�derartigen�Finanzinstrumente�einsetzt�bzw.�Termingeschäfte�tatsächlich�

tätigt�und�auch�nicht�beabsichtigt,�sind�keine�solchen�Regelungen�festgehalten.�Daher�werden�
die�anderen�Fragen�dieses�Fragenkreises�nicht�beantwortet�und�auf�deren�Wiedergabe�ver-
zichtet.�
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Fragenkreis 6: Interne Revision 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne 

Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese 

Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

Bei�der�Medizinisches�Versorgungszentrum�Landkreis�Lörrach�GmbH,�Lörrach,�besteht�keine�
Interne�Revision.�Wir�verzichten�auf�die�Wiedergabe�der�weiteren�Fragen�dieses�Fragenkrei-
ses,�da�diese�nicht�anwendbar�sind.�

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und 
Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Ge-
schäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa-

chungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht 

eingeholt worden ist? 

Der�Gesellschaftsvertrag�enthält�in�§�8�einen�Katalog�der�durch�die�Gesellschafterversamm-
lung�zustimmungsbedürftigen�Geschäfte�und�Maßnahmen�der�Geschäftsführung.�Im�Übrigen�
ist�bei�wesentlichen�Angelegenheiten/Beschlüssen�der�Gesellschafterversammlung�zuvor�die�

Legitimation/Zustimmung�der�Gesellschafterversammlung�der�Klinken�des�Landkreises�
Lörrach�GmbH�einzuholen.�Es�haben�sich�keine�Anhaltspunkte�dafür�ergeben,�dass�nicht�ge-
mäß�diesen�Bestimmungen�verfahren�wurde.�

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über-

wachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

Es�wurden�keine�Kredite�an�Mitglieder�der�Geschäftsleitung�oder�das�Überwachungsorgan�ge-
währt.�

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnah-

men ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorge-

nommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Im�Rahmen�unserer�Prüfung�haben�sich�keine�Anhaltspunkte�ergeben,�dass�anstelle�zustim-
mungsbedürftiger�Maßnahmen�ähnliche,�aber�nicht�als�zustimmungsbedürftig�behandelte�
Maßnahmen�vorgenommen�wurden.�
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d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit 

Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüs-

sen des Überwachungsorgans übereinstimmen? 

Unsere�Prüfung�hat�keine�Anhaltspunkte�für�solche�Geschäfte�und�Maßnahmen�ergeben.�

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, im-

materielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf 

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Investitionen�erfolgen�im�Rahmen�der,�der�Gesellschafterversammlung�vorgelegten�und�von�
ihr�genehmigten�Wirtschaftspläne.�Investitionen�werden�grundsätzlich�vor�Realisierung�auf�

Notwendigkeit�und/oder�Rentabilität�geprüft.�Die�Finanzierung�der�Investitionen�in�das�Sachan-
lagevermögen�sowie�bei�den�immateriellen�Vermögensgegenständen�erfolgt�in�der�Regel�über�
Eigenmittel.�In�diesem�Geschäftsjahr�wurden�TEUR�48�Investitionen�getätigt�(i.�Vj.�2,4�Investi-

tionen).�

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preiser-

mittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Prei-

ses zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Be-

teiligungen)? 

Im�Berichtsjahr�wurden�keine�Grundstücke�erworben�oder�verkauft,�im�Übrigen�verfügt�die�
Gesellschaft�auch�nicht�über�eigenen�Grundbesitz.�

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend 

überwacht und Abweichungen untersucht? 

Aufgrund�des�allgemein�geringen�Investitionsvolumens�ist�die�Geschäftsführung�über�die�ein-
zelnen�Beschaffungen�im�Bilde.�

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen erge-

ben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

Wesentliche�Budgetüberschreibungen�haben�sich�im�Berichtsjahr�nicht�ergeben.�

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach 

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Nein.�
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. 

VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

Bei�größeren�Investitionen�ist�die�Auftragsvergabe�durch�Beschlüsse�der�Gesellschafterver-
sammlung�vorgegeben.�Anhaltspunkte�für�eindeutige�Verstöße�haben�sich�nicht�ergeben.�

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzan-

gebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

Bei�Investitionsbeschaffung�werden�regelmäßig�mehrere�Angebote�eingeholt.�Kapitalaufnah-
men�und�Geldeinlagen�fanden�nicht�statt.�

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Vor�den�jeweiligen�Gesellschafterversammlungen�beziehungsweise�auch�den�Aufsichtsratssit-
zungen�der�Gesellschafterin�wird�der�Gesellschafterin,�beziehungsweise�deren�Aufsichtsrats-

mitgliedern,�unter�Beachtung�der�Ladungsfristen�zusammen�mit�der�Tagesordnung�Ausführun-
gen�zu�den�einzelnen�Tagesordnungspunkten�übersandt.�In�jeder�Aufsichtsratssitzung�wird�
durch�den�Geschäftsführer�ein�Kurzbericht�zur�Geschäftslage�erstattet.�Nach�§�9�des�Gesell-

schaftsvertrags�hat�die�Geschäftsführung�den�Wirtschaftsplan�und�die�Finanzplanung�so�aufzu-
stellen,�dass�sie�von�der�Gesellschafterversammlung,�nach�Vorberatung�im�Aufsichtsrat�der�
Gesellschafterin,�vor�Beginn�des�betroffenen�Geschäftsjahres�genehmigt�werden�können.�

Auch�das�Beteiligungsmanagement�des�Landkreises�Lörrach�wird�regelmäßig�unterrichtet.�

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des 

Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Als�wesentliche�Informationsgrundlage�stehen�der�Gesellschafterversammlung�der�Wirt-
schaftsplan�und�seine�Teilpläne,�der�Jahresabschluss�und�die�Ausführungen�zu�den�Tagesord-

nungspunkten�zur�Verfügung.�Diese�Instrumente�ermöglichen�zusammen�mit�der�detaillierten�
Berichterstattung�in�den�Sitzungen�sowohl�einen�ausreichenden�Einblick�in�die�derzeitige�wirt-
schaftliche�Lage�als�auch�die�Möglichkeit�einer�Abweichungsanalyse.�
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c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeit-

nah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ord-

nungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen 

oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

Die�Berichterstattung�erfolgt�im�oben�dargestellten�Umfang.�Oben�beschriebene�Vorfälle�wur-
den�im�Berichtsjahr�nicht�bekannt.�

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan 

auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

Aus�den�uns�vorgelegten�Protokollen�gehen�keine�derartigen�Wünsche�für�das�Geschäftsjahr�
2017�hervor.�

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG 

oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

Solche�Anhaltspunkte�wurden�uns�im�Rahmen�unserer�Prüfung�nicht�bekannt.�

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? 

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsor-

gan erörtert? 

Es�wurde�keine�D&O-Versicherung�für�die�Geschäftsführung�abgeschlossen.�

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-

chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan of-

fen gelegt worden? 

Solche�Interessenkonflikte�wurden�auskunftsgemäß�im�Berichtsjahr�nicht�gemeldet.�

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille 
Reserven 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges 

Vermögen? 

Offenkundig�nicht�betriebsnotwendiges�Vermögen�ist�im�Jahresabschluss�der�MVZ�GmbH�
nicht�ausgewiesen.�
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b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

Außerhalb�der�zur�Aufrechterhaltung�des�Geschäftsbetriebs�erforderlichen�Bestände�waren�
am�Bilanzstichtag�keine�Vermögensgegenstände�vorhanden.�Die�Bestände�bewegen�sich�im�
üblichen�Rahmen.�

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu 

den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Ver-

mögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird? 

Mögliche�stille�Reserven�konnten�nicht�identifiziert�werden.�

Fragenkreis 12: Finanzierung 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen 

zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investi-

tionsverpflichtungen finanziert werden? 

Zum�31.�Dezember�2017�wird�ein�„Nicht�durch�Eigenkapital�gedeckter�Fehlbetrag“�in�Höhe�
von�TEUR�436�(i.�Vj.�TEUR�467)�ausgewiesen,�sodass�die�Gesellschaft�vollständig�durch�ex-
terne�Quellen�finanziert�wird.�Im�Wesentlichen�erfolgt�dies�durch�ein�von�der�Gesellschafterin�

gewährtes�Darlehen,�was�mit�TEUR�600�88,0�%�der�Fremdmittel�ausmacht.�Bezüglich�dieses�
Darlehens�ist�die�Gesellschafterin�im�Rang�zurückgetreten.�Wesentliche�Investitionsverpflich-
tungen�bestehen�nicht,�die�Investitionen,�die�getätigt�werden,�werden�durch�Eigenmittel�oder�

Mittel�der�Gesellschafterin�finanziert.�

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kre-

ditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Die�Medizinisches�Versorgungszentrum�Landkreis�Lörrach�GmbH�selbst�ist�kein�Mutterunter-
nehmen�und�als�Tochterunternehmen�in�den�Konzern�der�Kliniken�des�Landkreises�

Lörrach�GmbH,�Lörrach,�einbezogen.�Das�Unternehmen�selbst�ist�aufgrund�der�anhaltenden�
Verlustsituation�auf�die�Finanzierung�durch�die�Gesellschafterin�angewiesen,�welche�sich�dafür�
durch�das�Abgeben�einer�Finanzierungserklärung�verpflichtet�hat.�

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Ga-

rantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die 

damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet 

wurden? 

Die�Gesellschaft�hat�keine�Finanz-�oder�Fördermittel�einschließlich�Garantien�der�öffentlichen�
Hand�erhalten.�
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Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwen-
dung 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalaus-

stattung? 

Aufgrund�des�„Nicht�durch�Eigenkapital�gedeckten�Fehlbetrags“�in�Höhe�von�TEUR�436�(i.�Vj.�
TEUR�467)�beträgt�die�Eigenkapitalquote�-64�%�(i.�Vj.�-70�%)�und�ist�somit�negativ.�

Die�schlechte�Eigenkapitalausstattung�kann�wesentliche�Finanzierungsprobleme�hervorrufen�
und�stellt�eine�entwicklungsbeeinträchtigende�Tatsache�dar,�da�aufgrund�des�mangelnden�Ei-

genkapitals�eine�erhöhte�Zinsbelastung�für�Kredite�resultiert.�

Die�Gesellschaft�ist�momentan�finanziert�durch�ein�langfristiges�Darlehen�der�Gesellschafterin�

in�Höhe�von�TEUR�600,�für�welches�eine�Rangrücktrittserklärung�abgegeben�wurde.�Zum�
31.�Dezember�2017�bestehen�noch�liquide�Mittel�in�Höhe�von�TEUR�169�(i.�Vj.�TEUR�161).�Zur�
Abwendung�einer�Zahlungsunfähigkeit�und�Sicherstellung�von�Liquidität�haben�die�Kliniken�

des�Landkreises�Lörrach�GmbH�mit�Datum�vom�19.�März�2014�eine�Finanzierungszusage�ab-
gegeben.�

Solange�diese�Finanzierungszusage�besteht,�sind�keine�akuten�Finanzierungsprobleme�zu�er-
warten�und�von�einer�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�kann�ausgegangen�werden,�al-
lerdings�ist�die�schlechte�Ertragslage�ein�wesentliches�Risiko�für�die�mittel-�und�langfristige�

Finanzierung�und�ist�genau�zu�überwachen.�

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit 

der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Der�für�das�Jahr�2017ausgewiesene�Bilanzverlust�von�TEUR�861�(i.�Vj.�TEUR�892),�der�sich�
nach�einem�Jahresüberschuss�von�TEUR�31�(i.�Vj.�Jahresüberschuss�TEUR�31)�ergeben�hat,�

soll�auf�neue�Rechnung�vorgetragen�werden.�

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ 

Konzernunternehmen zusammen? 

Diese�Frage�ist�aufgrund�fehlender�Segmente�und�eines�fehlenden�Konzerns�nicht�anwendbar.�
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b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

Einmalige�Vorgänge,�die�das�Jahresergebnis�entscheidend�geprägt�haben,�waren�im�Berichts-
jahr�nicht�festzustellen.�

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs-

beziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeu-

tig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

Im�Rahmen�unserer�Prüfung�ergaben�sich�keine�Anhaltspunkte,�dass�Kredit-�oder�sonstige�
Leistungsbeziehungen�zu�unangemessenen�Konditionen�vorlagen.�

In�2009�wurde�der�MVZ�GmbH�von�der�Gesellschafterin�ein�mittelfristiges�Darlehen�in�Höhe�
von�TEUR�600�für�die�Finanzierung�der�Aufbauphase�gewährt,�welches�in�2010�zu�TEUR�395�
und�in�2011�zu�TEUR�205�vollständig�ausgezahlt�wurde.�Das�Darlehen�wurde�bis�zum�31.�De-

zember�2014�mit�2�%�p.�a.�verzinst,�ab�dem�1.�Januar�2015�wurden�1�%�p.�a.�Zinsen�verein-
bart,�was�nicht�als�eindeutig�unangemessen�zu�beurteilen�ist.�Das�Darlehen�kann�mit�einer�
Kündigungsfrist�von�drei�Monaten�zum�Quartalsende�gekündigt�werden.�Aufgrund�der�

schlechten�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�wurde�auf�das�Darlehen�eine�Rangrücktritts-
erklärung�abgegeben.�Um�die�Liquidität�der�MVZ�GmbH�sicherzustellen,�wurde�zusätzlich�eine�
Finanzierungszusage�durch�die�Kliniken�des�Landkreises�Lörrach�GmbH�dahingehend�abgege-

ben,�dass�Finanzmittel�bei�Engpässen�im�Finanzbereich�zur�Verfügung�gestellt�werden.�

Leistungsbeziehungen�sind�insofern�vorhanden,�dass�die�wesentlichen�Verwaltungsaufgaben�

durch�einen�Dienstvertrag�an�die�Gesellschafterin�übertragen�wurden.�Auch�hinsichtlich�dieses�
Vertrags�gibt�es�keine�Anhaltspunkte�für�unangemessene�Konditionen.�

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

Entfällt,�da�kein�Versorgungsunternehmen�vorliegt.�

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be-

deutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

Vereinzelte�verlustbringende�Geschäfte�sind�nicht�festzustellen.��
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b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um wel-

che Maßnahmen handelt es sich? 

Die�Geschäftsführung�bemüht�sich�einerseits�intern�die�Kosten�zu�senken�(mit�dem�neuen�
Arzt�wurde�eine�entsprechende�Vereinbarung�getroffen)�und�durch�stärkeres�öffentliches�Auf-

treten�die�Anzahl�der�Scheine�weiter�zu�steigern�und�einen�größeren�Anteil�an�Privatpatienten�
zu�erreichen.�Um�dies�zu�erzielen,�ist�mit�dem�Krankenhaus�in�Rheinfelden�vereinbart�worden,�
dass�die�Ärzte�des�Krankenhauses�als�Vertretung�bei�dem�MVZ�GmbH�Sprechstunden�über-

nehmen,�um�den�Wissensaustausch�zu�fördern�und�um�die�Anzahl�der�Scheine�zu�steigern.�In�
2016�wurde�im�Krankenhaus�Rheinfelden�eine�Zweigpraxis�eröffnet.�So�konnte�sowohl�für�
2016,�als�auch�für2017�ein�Jahresüberschuss�in�Höhe�von�TEUR�31�erwirtschaftet�werden.�

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maß-
nahmen zur Verbesserung der Ertragslage 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 

Da�ein�Jahresüberschuss�erwirtschaftet�wurde,�entfällt�diese�Frage.�

b)  Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage 

des Unternehmens zu verbessern? 

In�2016�wurde�im�Kreiskrankenhaus�Rheinfelden�eine�Zweigpraxis�errichtet.�

Nachdem�in�den�Vorjahren�Jahresfehlbeträge�ausgewiesen�wurden�konnte�in�2016�und�auch�

im�Berichtsjahr�2017�ein�Jahresüberschuss�in�Höhe�von�TEUR�31�erwirtschaftet�werden.�
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Allgemeine Auftrags-

bedingungen 





Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2)Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizensiert für/Licensed to: KPMG AG | 5218980
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